
Alte Fassung Satzung Zweitwohnungssteuer Neue Fassung Satzung Zweitwohnungssteuer 
 § 9 

Ordnungswidrigkeiten 
 § 9 

Ordnungswidrigkeiten 
    
2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig 2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

 
 2. Der Anzeigepflicht über Innehaben oder Aufgabe der Zweitwohnung nicht 

nachkommt 
 2. Der Anzeigepflicht über Innehaben der Zweitwohnung nicht nachkommt 

 


